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1. Änderung 
der Hauptsatzung der Gemeinde Witzeeze  

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 15.06.2023 und der Genehmigung des 
Landrates des Kreises Herzogtum Lauenburg folgende 1. Änderung der Hauptsat-
zung der Gemeinde Witzeeze erlassen: 
 

Artikel I 
 
1. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung 
 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte der die Geschäfte des Amtes Büchen führenden 
Gemeinde Büchen kann an den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Aus-
schüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, 
Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In An-
gelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen 

 
2. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 Gemeindeordnung wer-

den gebildet: 
 
a) Finanzausschuss 

 
Zusammensetzung:5 Mitglieder, davon bis zu 2 Bürgerinnen oder Bürger, 

die der Gemeindevertretung angehören können. 
 
Aufgabengebiet: Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten, Steuern,  
  

b) Bau- und Projektausschuss 
 
Zusammensetzung: 5 Mitglieder, davon bis zu 2 Bürgerinnen oder Bürger, 

die der Gemeindevertretung angehören können. 
 
Aufgabengebiet:  Bau- und Wegewesen, Bauleitplanung, Umweltschutz, 
  Versorgung, Entsorgung, Projektbegleitung 
 

c) Liegenschaftsausschuss 
 

Zusammensetzung: 5 Mitglieder, davon bis zu 2 Bürgerinnen oder Bürger, 
die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
Aufgabengebiet:  Liegenschaftsangelegenheiten 
 

d) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 
 

Zusammensetzung: 3 Mitglieder, davon bis zu eine Bürgerin oder einem 
Bürger, die/der der Gemeindevertretung angehören 
kann. 
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Aufgabengebiet:  Prüfung der Jahresrechnung 
 

e) Ausschuss für Kultur und Soziales 
 

Zusammensetzung: 5 Mitglieder, davon bis zu 2 Bürgerinnen oder Bürger, 
die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
Aufgabengebiet:  Sozialwesen, Kulturangelegenheiten, Seniorenbetreuung 

 
f) Ausschuss für Jugend 
 

Zusammensetzung: 5 Mitglieder, davon bis zu 2 Bürgerinnen oder Bürger, 
die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
Aufgabengebiet:  Kinder- und Jugendangelegenheiten 

. 
3. § 8 Abs. 1 und 6 erhalten folgende Fassung: 
 
 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. 
Eine Einwohnerversammlung kann auch auf Teile des Gemeindegebietes be-
schränkt durchgeführt werden. 

 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemein-

devertretung behandelt werden müssen, sollen dieser spätestens zur nächsten 
Sitzung vorgelegt werden. 

 
 
4. § 9 erhält folgende Fassung: 
 

§9 
Verträge nach § 29 Absatz 2 GO 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder – vertretern, Mitgliedern 
oder stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Ge-
meindevertreterinnen oder –vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der 
Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
beteiligt sind, die keinen öffentlichen Auftrag im Sinne des geltenden Vergaberechts 
zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung der Gemeindevertretung rechtsver-
bindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,00 €, bei wiederkeh-
renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Verträge, die die Vergabe eines 
öffentlichen Auftrages zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung der Gemein-
devertretung rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für 
die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert 
den Betrag von 5.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 
500,00 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraus-
setzungen des Satzes 2 im Wege der Verhandlungsvergabe oder im Wege des Di-
rektauftrages, ist der Vertrag ohne Beteiligung der Gemeindevertretung rechtsver-
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bindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 500,00 €, bei wiederkehrenden Leis-
tungen einen Betrag von 50,00 € im Monat, nicht übersteigt. 
  
 
 
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung 
des Landrates des Kreises Herzogtum Lauenburg vom    erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Witzeeze, den      Siegel  Gemeinde Witzeeze 
         Der Bürgermeister 
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